
Wichtige Hinweise zur Landtagswahl am 08. März 2026 

Schablonen für sehbehinderte und blinde Menschen 

Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-Württemberg am 08. 

März 2026 sind alle Wahlberechtigten zur Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann 

die Stimme unabhängig von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so 

schlecht sieht, dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann? 

Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bieten die Blinden- und 

Sehbehindertenverbände kostenlos die Zusendung von sogenannten Stimmzet-

telschablonen an, welche das Ausfüllen des Stimmzettels ermöglichen. 

Zusammen mit der Schablone wird ebenfalls kostenlos eine Audio-CD ausgelie-

fert, auf welcher die Benutzung der Schablone erklärt wird. Die Schablone samt 

CD kann telefonisch bei den Blinden- und Sehbehindertenverbänden unter Tele-

fon-Nr. 0761/36122 angefordert werden. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

 


